
Ein Beitrag zur Chronologie der Schriften Tel'tnlliaus
uud der Proconsnln von Afrika.

Die Abfasllungszeit der Schriften Tertullians ist bis auf die
jüngste Zeit hel'ab immer von neuem der Gegenstand gelehrter
Untersuchungen gewesen 1; gleichwohl ist man bezüglich eines
grossen Theils derselben über ungefahre Ansetzungen nicht hin­
ausgekommen, und iibereinige gehen die Ansichten der Forscher
noch heute weit auseinander 2, Denn es fehlt in denselben mei-

1 Bonwetsoh die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Ab­
fassung untersucht Bonn 1878; Nöldechen die Abfassungszeit der
Schriften Tertullians 1888 in: Texte und Untersuchungen zur Geschichte
der altchristlichen Litteratur herausgeg, von 0, v. Gebhardt und A. HaI'­
nnck Bd. V; K.J.Neumann <leI' römische Staat und die allgemeine Kirche
bis auf Diocletian I 1890 an verschiedenen Stellen; C. A. H. Kellnel's
Schrift clil'o,~ologiae Tertullianeae (sol) 8uppZeIllenta Bonner Universitäts­
pi'ogr. vom 3, Aug. 1890 ging mir el'St naoh Beendigung der l,teinschrift
meines Aufsatzes zu; ich habe ihr aber in delI Anmerkungen nooh die
gebührende Rücksicht angedeihen lassen können, Was Nöldeoheus
Sohrift anlangt, so finde ich das im Literal'. Centl'albl. vom 30. März
1889 darüber abgegebene Ul'theil eines mir befreundeten Gelehrten
zu Diß!:!elbe hat auch nach Bonwetsch ihre grossen Ver­
dienste. Nöldecben ist gründlieber als dieser und hat dem Einzelnen
sorgfältigere Aufmerksamkeit gewidmet. Sein Fleiss verdient aHe An­
erkennung. Allerdings hätte er in seinen Vermuthungen und Schlüssen
zurückbaltender sein und eine derartige Arbeit nicht unternebmen sollen
ohne den sicheren Besitz gewisser elenlentarer Kenntnisse, deren Mangel
zuweilen zu ärgerlichen Lapsus führt. Wenn er z. B. 95 vom 'Praeses
von Legio' und 104 von der < Verfolgung in Legio und in Mauretanien'
spricht, so muss man doch lachen, Und damit hätte sich auch Neu­
mann begnügen sollen, der, nach seiner ernsten Note S. 187 zu uriheilen,
die Konlik dß!:! Irrthums nicht ganz erfasst zu hahen scheint.

2 Z. B. die Schriften de co/'ona, de fuga in pl.wsecutione und zwei­
felnd auoh Sc()t'Piace bezieht Bonwetsch 67 W.; 52 vgl. 85 f, auf die sep­
timianische Verfolgung und setzt sie also in die Zeit um 202, oder 203,
während Nöldechen S. 89 ff, und Neumann S. 183 sie um den libeUus
«cZ Scapltlam gruppiren. '



stens an bestimmtefl, jeden Zweifel ausschliessenden chronologi­
schen Daten oder Beziehungen, so dass die Untersuchung im
Wesentlichen mit, wie die Erfahrung lehrt, oft verschiedener Auf·
fassung fähigen, sogenannten inneren Merkmalen zu rechnen hat.
Nur die dritte Ausga.be des ersten Buches adve'.'..~u,~ Ma?'cionetn
bildet eine Ausnahme von dieser Regel, sofem in Cap, l5 das
fünfzehnte Jahr des Beptimius Beverns als Abfas8ungszeit be·
zeiohnet wird, Und für de .paUio steht durch die bekannte, auf
die ol'ei Augusti bezüglichc Bemerkung Cap. 2 S. 925 Oehlor
wenigstens der Zeitraum 209-211 als 80lche fest 1. Abgesehen
davon dUrfte für kaum eine andere 8ch1'ifi; Tertullians die Mög­
lichkeit einer festen DaÜrung so in die Augen springen wie Ilir
die ad 8capula.m. Nun llllJ man sich ja auch gegenUber <len 11'1'­
thümern ältel'(~r Gelehrten 2 neuerdings auf die nächsten 2 oder
3 Jahre nach dem Tode des Septimius Beverus für die Entstehung
derselben geeinigt 8. Aber darüber hinaus ist ein unanfeclttbares
Ergebniss nie])t erzielt worden. Die Frage steht, wie jedem ein­
leuchtet, in engem Zusammenllang mit der Feststellung der Fa·
sten der Statthalter von Africa proconsularis. Neu enh1ecUes
insehriftlichesl\{aterial gab mir Veranlassung. ihr von dieser Seite

1 Quantum .urbiu.m aut 'P"oduxit aut aumit aut reddidit pracsenti6
imperU miplex Vi,·t1tS! Deo tot Augustis in Un1m. favente eet. Wenn
Kellner a. a. O. S. 4ff. für das Jahr 193 eintritt) so steht sein 'Nach­
weis' ganz auf der Höhe anderer Bereicherungen, die die Wissenschaft
durch sein Programm erf"ahrt und über die ich unten S. 90 Anm. 1 kurz
m!:1in UrtheU abgeben werde. - Eine Gruppe VOll Schriften gehört 'in
die Tage n:aUistll' und lässt siel] damit auf die Jahre 217-222 fixirell
s. Nöldechen a. a. O. 132 ff.

2 a. 203 Baronius annal. ecc1.esiast. II S. 291 ff.; einige Jahre
nach 200 Dupin nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesil.!stigues 1686
I S. 248; a. 207 Morcelli .ßj,·ica clwistiana 11 70.

II Bonwetseh a. a. O. set.zt sie ohne' eingehendere Begründung in
die Jahre 211-213 (8.52) oder um 212 (8.86). Aehlllich Waddillg­
ton {astes des 1JfOvinees asiatiques 11· 167. Nöldechen entscheidet sich
in seiner oben genannten Hanptschrift 8. 95 ff. fUr das Jahr 212; im
Anhang 8. 163 f. ist er wieder zweifelhaft g'eworden, um dann in der
Zeitllchr. für wissenschaft!. Theologie 32 (1889) S. 429 mit Entschieden­
heit für 211 einzutreten. Und dieser Ansicht folgt dann auch Neumann
a. a. 0.182 Anm.2. - Vg!. auch Cagnat nouveUes explO1'ation8 epigr.
et afchßol. elt Tunisie Paris 1887 S. 43. Kelluers oben angeführte
Schrift, nach der ad Scapulam kurz nach dem 3. Juni 197 verfasst sein
soU, kannte ich noch nicht, als ich die Worte des Textes schrieb.
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her näher zu treten. Selbsl:verständlioh konnte ioh mir dabei
eine erneute Prüfung der bieller in Betraoht gekommenen Quellen
und der die Ansiohten der Vorgänger bestimmenden Argumente
nioht ersparen. Und auch diese Naollprüfung ist nioht fruchtlos
gewesen: ihre Ergebnisse vel'einigen sich mit den auf jenem an­
deren Wege gewonnenen. Da es sioh nioht um die Schrift ad
Soapulam allein handelt, sondern, wie ioh mich duroh N öldeob en
und N eumaUn habe überzeugen lassen, 8,}lch de COYMla, de fuga
und Scorpiace ibrem Ansatz folgen, und da andererseits auch für
die Fasten die Gewinnung fester, ftir die ComlJimition grundlegen­
der Punkte VOll der grössten Wichtigkeit ist, so darf ich für die
folgende Darlegung VOll Seiten der Tertullianforscher wobl eben
so sebr Interesse erhoffen als von Seiten derer, die die
Feststellung deI' Fasten der römischen Provinzialstattbaltel' zn ihren
Aufgaben rechnen 1.

Gelehrte wie Bal'onillS, DupiIl, Morcelli, die die Schrift
ad Bcapula,rm mehr oder minder viele .JaIne vor dem Tode des

Septimius Severm; verfasst sein liessen 2, können sie nicht mit
viel Aufmerksamkeit gelesen haben. Tertullian spricht von jenem
im vierten Capitel (S. 547 f. Oebler) ganz deutlich als von einem
Verstorbenen. Darüber sind so wie alle NeuereIl einig. Die
Sohrift fällt also unbedingt nach 21 L Dagegen ob Geta
nooh lebe und mit Antoninus die Herrschaft theile oder bereits
ermordet auf diese Frage scheinen sämmtliche neneren Ge­
lehrten in der Schrift selbst keine deutliohe Antwort gefunden
zu haben. Das gereicht mir zur Verwunderung, Tertnllian ver­
theidigt in Cap. 2 S. 541 f. die Christen ausführlich gegen die
Verleumdungen, die hinsichtlich ihres Vel'luLltens gegenüber der

1 loh hlttte meine Untersuchung' bereits vor geraumeI' Zeit zum
vorläufigen Abschluss gebracht und ibre im Corpus insoript.
Latinarum VIII zu· n. 11999 kurz zusammengefasst. Das S. 77 Anm. 1
genannte Buoh von K. .T. Neumann veranlasste mioh zu einer Wieder­
aufnahme der Untersuchung auf breiterer Grundlage und zu diesel' aus­
führlicheren Mittheilung. Möge Neumann, wennsohon sie seinen An­
sichten nicht selt('n entgegentritt, dieselbe als einen Beweis datul' be­
trachten, mit welchem Interesse ich sein treffliches Buch gelesen habe,
lind zugleich als ein Zeiohen der Erinnerung an die im gleichen Hause
v.erlebte hallisohe Zeit.

2 S. o. S. 78 Anm. 2.
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kaiserlichen Majestät wider sie erhoben werden, und spricht dtl\­
bei, soweit die verschiedenen Aeusserungen überhaupt auf die
Gegenwart bezogen werden können, durchweg von dem Kaiser im
Singular 1, Man scheint denselben collectiv fa.ssen zu wollen, als
erörtere der l\.utor das Verhältnllls der Christen zum Kaiser ganz
im Allgemeinen, ohne Beziehung auf die 0011crete Gegenwart,
Ich halte diese Annahme fUr unwahrscheinlich angesicht.s solcher
Wendungen wie insbesondere des Hoc cf ipse valet, Es empfiehlt
sich entschieden, dies ilise conm'et zu fassen und auf die Persoll
des regierenden Kaisers zu beziehen. Dann wäre also Antoninus
allein Kaiser, Oder denkt man, Geta könnte ignorirt werden?
Wie wollte man das erklären? Nach den Berichten der Schrift­
steller 2, nach den Inschriften und sonstigen Documenten regierten
Antoninus und Geta, der Bestimmung ihres Vaters gemäss, ge­
meinschaftlioh mit, s6weit ea anging 3, gleichen Rechten "'. Uml
wenn, wie ich glaube, Nöldecheu und Neumann mit ihrer An­
setzung der Schrift de coronc~ im Verhältnise. zu ad Scapul(lm
Recht haben i'i, so bezeichnet Tertullian selbst die Spende der bei­
den Herrscher, die am letzten Ende der Anlase wurde zur Ver­
folgung des Scapu]a, als UberaU,((r,s 11raestanti8simorurnimperato­
"um 6. Aber glaubte man auch jene Stellen eben unter Berufung

1 Sw ei circa maiestatem impel'atol'is infamamur ... Ohl'istianU8 nul­
Zius est hostis, neilwn impemtoris, quem sciens a deo soo eonstitui ne­
eesse est ut i21S'inn diligat ... CoUmus ergoimperatol'em sie quomoda et
nobis lieet et expedit . . , Hoe et ipge 'Volet . .. Itaque et sacl'ificamus
prQ salute impe:l'atoris ... Ita nos magis oramU,8 2J1'0 salute impel'atori.s.
Die Worte: qui pet' genios eOf'l(,m in pridie lI'8que iuraverant, .• lwstes
e0 ,. u m sunt t'epet'ti auf die Vergangenheit, speciell auf Septimius
Severus und Marcns.

2 Am ausführlichsten Herodian IV 1. 8. 4.
a Den plilltifieatus maximus musste Geta, wie einst L, Varus, dem

älteren Coliegen überlassen und sich mit dem biossen Pontificat be­
gnügen vgl. Hab eIde pontificuln Romanorum, . , . condicione ptlbZica

Breslau 1888 S.47.
<1 Die Worte bei Dio17, 1: j.lETU OE TaüTlX 6 'AVTwvivo<; 1tMav

Tliv li'fElJov[av EAaßE. M'f4J IJEV' rap IJETU TOO dOEAqlOO, TIl' OE oli E}l'f4J
IJOvo<; EMu<; iipEE vgl. Zonal'. 12, 12 p. 110 Dind:: •AVTwvivoc; OE ~MICEI

f.lEV ICOtvWVOV 1tOIE!al1al Ti\<; dpxfj<; rhav TOV dOEA<pOV, Tf,l 0' dAfJaEf~

1J6vapxoc; iiv treffen vielleicht auf die ersten Regierungshandlungen zu
(vgl. Herodiau 3. 14, 9) und kennzeichnen die Velleitäten Caracallas,
""15"l!'''U entsprechen sie jedenfalls nicht dem öffentlich anerkannten Recht.

s Nöldechen 105; Neumann 182 f.
f, de cot'ona 1 S, 415.
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auf den vermeintlichen allgemeinen Charakter deI' Erörterung
noch mit der Annahme der Abfassung der Schrift zu Lebzeiten
Getas vereinigen zn können, so wird man dooh meines Eraohtens
auf dieselbe verziohten müssen in Erwägung folgender Worte aus
Cap. 4 S. 547 f.: Ipse etiam SeV81'US, patel' .A:ntord.1~i, OkrisUano­
rum memor fuit . ...und dann: quem ct Antoninus optime nove1·at.
So konnte Tertnllian unmöglich schreiben, so den Septimius Se·
verns unmöglioh bezeiohnen zur Zeit der Zweiherrschaft, bei
Lebzeiten Getas; vielmehr finde ioh darin ein nnwiderspreohliches
Zeugniss für die Abfassung der Sohrift Daoh I!'ebrual' 212. Und
dagegen vermag auoh jene Bemerkung zu Ende der Schrift S. 550,
in der man wohl eine Beziehung auf die Zweiherrsohaft erkelmen
zn dürfen meinte, nicht aufzukommen: Oeterum q~~os putas Ubi
magi.stros, komines sunt, ct ipsi morituri quandollue. Natürlich
denke ioh nicht daran, unter den 'filagistri mit Nöldeohen 1 den
pt'aefectus praetorio und praefectus urbi zu verstehen. Deren
Amtsgewalt setzte ja keineswegs nur der Tod ein Ziel; auoh
können sie in dieser Zeit dooh nooh nicht als der

.Provinzialstatthalter bezeiohnet werden. Vielmehr wie Tertullian
die praesides im Apologeticum als mi1!istri imperii bezeiohnet 2,

so sind ihre magistri nur die Kaiser. Allein so natürlioh und
vortheilhaft an den oben bezeiohneten Stellen (8. 541 f.) die Mn­
crete Beziehung auf den regierenden Kaiser war, ebenso selbst­
verständlich ist es, dass sioh hier Tertullian einer solchen ent·
hielt und dass er das, was er daohte, nur in den allgemeinsten
Ausdriicken andeutete. Denn der unverhüllte, so zu sagen bru­
tale Hinweis auf den gewissen Tod des regierenden Kaisers würde
ihm bei den Gegnern - und nach der römisohen VolksanBchauung
mit Reoht - zum schweren Vorwurf gereicht haben.

Die Ansichten Nöldechens und Neumanns über die AbfasBullg
vonde corona und über die Entstehung der Verfolgung, an der
der Name des Soapula haftet, haben im Allgemeinen meinen Bei·
fall, wie schon oben angedeutet worden ist. im Ein­
zelnen, insbesondere in der chronologisohen Datirung der verschie­
denen Stadien der Verfolgung und im Zusammenhang damit der
bezüglichen Schriften TertuIlians vermag ich ihnen nicht heizu-

1 a. a. O. S. 104.
2 2 S. 120: hoc imperiuna, cuius ministri 6stiS.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLVI. 6
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stimmen. Und diese abweichenden Anschauungen stützen sich
keineswegs allein auf die eben dargelegten Gründe für die Ab­
fassung des Libells ad 8capulam nach dem Februar 212, sie sollen
vielmehr völlig unabhängig davon dargelegt und bewiesen werden.

Neumann hält es für wahrscheinlich, dass das von Tertul­
Han ad Scapulam 3 S. 545 erwähnte Martyrium des Hadrumeti­
ners Mavilus am 11. Mai 211 erfolgt seil; kurz darauf, kurze
Zeit auch nach der von NöIdechen und Neumann auf den 2. März
211 gesetzten, ad Scap. 3 S. 543 f. erwähnten Sonnenfinsterniss
soll dann eben jenes Libell geschrieben sein 2. Eine genaue Prü­
fung erweist die Unmöglichkeit dieser Annalunen.

Am 4. Februar 211 war Septimius Severus im Lager von
Eburacum, dem heutigen York, gestorben. Es folgte, um nur
die Hauptthatsaohen aufzuzählen, die die Schriftsteller, besonders
ausführlich Herodian, berichten 3, der Ji'riedensschluss mit den
Kaledonieru, darauf die Reise der kaiserliohen Brüder von York
zur Südküste Britanniens und dann über den Ocean und durch
Gallien nach Rom. An den feierlichen Einzug schloss sich eine
grossartige Leichenfeier zn Ehren des Septimius Beverus an 4.

Man erwäge, wie viel Zeit alle diese Vorgänge zum mindesten
in Anspruch genommen haben müssen. Erst jetzt - das ist ja
auoh Neumanns Meinung 5 - wird die grosse, auch die Soldaten
der Provinzen einschliessende liberalitas angeordnet worden sein,
deren Auszahlung der Anlass zu der neuen africanischen Ver­
folgung wurde. Zwischen Anordnung und Auszahlung in Numi­
dien muss natürlich einige zum mindesten eine Anzahl von
Tagen, mitten iune gelegen haben. Der Soldat, der sich dabei
der als Respectsbezeugung gegen die Kaiser geltenden Bekrän­
zung 6 unter Berufung auf seinen Christenglauben widersetzte,
wurde vor Gericht, d. i. doch, vor das Gericht des Legaten ge­
stellt. Allein mau einigte sich nicht über das Urtheil oder hielt
sich vielmehr für nicht oompetent zur Erledigung der Sache uud
beschloss deu Fall der höheren Instanz zu unterbreiten: suffra-

1 ll.. a. O. S. 184.
2 Nöldechen S. 95 Neumann S. 182 f.
3 Hist. Aug. Sept. Sev. 19; 24; Cassins Dio 77,1; Zonaras 12, 12;

Herodian a, 15; 4, 1 ff. Mandalss.
4. äTC€T€A€<1a.V M TCPO {mcivTUJv TYtV Ei<; TÜV TCa.T€Pa. T11.l11V Herod.

4, 1,5.
5 &. &. O. S. 103: 'bald nach der Rückkehr in die Hauptstadt'.
II 8. de corona 12 S. 448.
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gia ea;inde, et 1'88 ampliata, et ?'eUS ad pmefeotoB 1, Unter diesen
praefecti können doch nur die praefeeti praetorio verstanden wer­
den als die Stellvertreter der kaiserlichen Jurisdiction 2. Der
Angeklagte hatte als speculator 3, also als principaUs, ja auch ein
Recht darauf, der statthalterischen Capitaljurisdiotion entzogen
und in der Hauptstadt gerichtet zu werden 4, EI' ist also nach
Rom geschafft worden und hat nun dort im Gefängniss, aus dem
Soldatenstande ausgestossen, das Mat'tyrium zu erwarten. Dieser
Vorfall, der allenthalben in den afrioanischen Provinzen kund
wurde, gab dem Hass der lleidnischen Menge gegen die Cbristen
neue Nahrung und legte es auch den Statthaltern, nicht bloss von
Numidien, sondel'n auch von Africa prooonsularis und Maureta­
nien nahe, von Neuem naoh der Strenge des Gesetzes gegen die
Ohristen vorzugehen, die sioh bis dahin einer ziemlich langen
Friedenszeit hatten erfreuen dürfen 6. Bei dieser Lage der Dinge
verfasst Tel'tullian seine Schrift de eorona, in weloher er das
auoh von vielen Christen getadelte Verhalten jenes Soldaten ver­
tlH~idigt und preist und bei dieser Gelegenheit seine Ansichten
über die Stellung der Ohristen im Heer und im Staate entwickelt.
Die VerfolgJlng hatte damals also noch nioht begonnen, aber sie
drohte bereits.

Man übersobaue diese Uebersioht der Ereignisse noch ein­
mal. und beantworte sich nun selbst die Frage, ob es möglich
ist, die Schrift de om'ona mit Nöldechen in den März des' Jahres
211 6 und das Märtyrerthum des Mavilus mit Neumann 7 auf den
11. Mai desselben Jahres anzusetzen, Ist wirldich der Mavilus
'fertullians identisoh mit dem Maiulus des alten karthagischen
Kalenders und des martyrologium Hieronymianum, so kann er
nur am 11. Mai 212 das Martyrium erlitten haben, eille Annahme,
gegen die ich auf Grund der Ueberlieferung niohts einzuwenden

1 Vgl. ae comna 1 S. 416.
2 VgI. Mo m msen Staatsrecht HB S. 972. 1120.
8 Vgl. 1 S. 416: 8peculatoriam InQl'osissimam de pedibus absolvit

vgI. Sueton Calig. 52: moda in crepidis vel cothl.trni.s, moao in sprx;u,la­
toria caliga . ..

4 Vgl. Mommsen a. a. O. S.271. 964. 268 f,
ü <Je cOI'ona 1 S. 417: mussitant denique tarn bonam.et longam. silli

paCe1li pcriclitari.
6 a. a. O. S. 108. - Dass Neumann etwa gleichen Ansiol1t

ist, zeigt eben sein Ansatz von a.a, 8capll:lam,
1 S. 184 Anm. 3.



wüsste. Aber ebenso gut kann Mavilus auch verschied.en seIn
von MaiuluB, und die Angabe des martyrologium Romanum, wel­
ches das Martyrium des Mavilus unter dem 4. Januar verzeich­
net \ möchte doch vielleicht auf eine gute Quelle zurückgehen.
Man müsste denn die dritte Möglichkeit vm'ziehen, dass zwar
der 11. Mai nicht dem Mavilus gehöre, aber auch die Angabe
des mart.yrologium Romanum ohne Gewähr sei. Wie dem aber
auch sei, jedenfalls ist durch die eben beendete Auseinandersetzung
auch schon das Urtheil gesprochen über die Ansieht. Neumanns,
zu der sich seit 1889 a.uch Nöldechen bekennen dürfte, dass <die
Schrift ad Scapulam nur kurze Zeit nach dem 2. März 211 ge­
schrieben ser lI.

Es muss eine gera.ume Zeit zwischen der Abfassung von ile
corona und ad Scapulam .vergangen sein. Die Verhältnisse haben
sich bedeutend geändert. Die Verfolgung, die damals, zur Zeit
der Abfassung von dß cOfona, nur drohte, ist wirklich .ausge­
brochen und hat offenbar schon eine lange Weile getobt. Zwar
Nöldechen schreibt: (Sie (die Verfolgung) hat noch nicht 1~l1ge

gedauert, denn es wird ausdrücklich gesagt, dass zunächst erst
die Absicht des Maohthabers über allen Zweifel gestellt sei,
gegen die Christen den Krieg zu eröffnen} 3. Und Neumann ist
ja offenbar der gleichen Ansicht. Aber Nöldecllen hat die Stelle,
auf die er sich beruft, ad Scap. 5 S. 550 'l, ungenau ausgelegt.
Es steht keineswegs da, dass jetzt erst, zu der Zeit, wo Tertul­
lian schreibt, jene Absieht Scapulas kund geworden sei: die Worte
visa intentione tua geben nur den Grund der cOnfJussiones an nnd
den Zeitpunkt, von wo sie Dieser gehört aher der
Vergallgenheit an. Auch aus Scorpiace 1 S. 498 lässt sich das
Gegentheil in keiner Weise folgern 5. Scapula hat nach Tertul­
lians Angaben die Verfolgung mit grosser Strenge und Grausam·
keit ins Wel'k gesetzt 6. Zahlreiche Ohristen sind sollon vor
seinen Richterstuhl gezogen worden, Er begnügt sich nicht da­
mit, die, welche ihren Glauben bekennen, zu verurtheilen, sondern

1 s. bei Neumann S, 30L
2 S. 182 Anm. 2.
5 S.95.
4 Farce provinciae, quae visa intentione tua oblwwia facta est con·

cussionibus ct militum et inimieorum suorum cuiusque. .
5 Et ntmc praesentia rel't,m est medius a,'am', ipsa canicula PIll'­

secutionis vgl. Neumann S.185.
6 s. 1 S. 539: Cllln onmi saooitia 'Vcstn/' concertamus vgl. 4 f. S. M9.
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er sucht dieselben auch durch die Folter zur Verleugnung zu
zwingen 1, Genug Blut ist schon geflossen 2, Seit dem Mal'ty­
rium des Mavilus ist jedenfalls einige Zeit vergangen, wie die
Worte zeigen: stat im haec ve.rcatio subsecuta est Bt nune ClIJ cu·
(lem causa interpeUatio sanguinis s. Und Ma.vilus ist durchaus·
nicht das einzige Opfer der Verfolgung geblieben - darübel'
brauchte sich Neumann nioht unbestimmt auszudrüoken 4: pro
tantainnooentia, heisst es 4 S.549, " . . 1'1'0 deo nostro crema­
mur, 'luod nec saerilegi neo hostes publici veri nec tot maiestatis
rei pati soumt. Es haben also Hinrichtungen von Christen durch
den Scheiterhaufen stattgefunden, während die Statthalter ,Yon
Numidien und Mauretauien sioh in derselben Zeit mit der milderen
Form der Hinriohtung duroh das Sohw81,t begnügten 5, Die Ver­
folgung scheint bereits zur Zeit jener Regengüsse <les vergangenen
Jahres im Gange gewesen zu sein, yon <lenen 3 S. 543 die Rede
ist, Denn Tertullian deutet sie ja als göttliohe Warnung gegen­
über den '~neredulitates ct iniquitates hominum und als signum immi­
t~entis irae dei, des Zornes Gottes, als dessen Ursaohe dooh natür­
lioher Weise die effusio sanguinis .ehristian01'um 6 anzusehen ist.
Es ist also dabei an die Winterregen zu En<le <les Jahres 211
zn denken, Naturereignisse des nooh völlig friedliohen Jahres
210 konnte Tertullian ohnehin sohwerlioh in dieser Weise zn der
Verfolgung des Soapula in Beziehung setzen. Fiel also a.e corona
etwa in den Herbst 211, sagen wir beispielsweise in den Sep­
tembm', 80 kann ad 8capulam in Anbetracht des eben Ausgeführten
wahrsoheinlioher Weise nur ins Jahr 212 verlegt werden, Wir

1 So, als eine Steigerung der Härte, fasst TertuIlian
dieses Verfahren auf; in Wahrheit bewies es den Wunsch des Statt­
halters Milde zu üben vgl. SOOl'piaoe 9 S. 519 j 11 S. 525 und Neu­
mann 8.186.

:; s. ad 8capulam 3 S.542: doleamus ,tecCSSB est, quoa nulla eivi­
tas impune latut'a sit sanguinis 1wstt'i effusionem.

8 ad 8capulam 3 S.545: Tibi quoque optamus admomtionem solam
fuisse, .quoa eU/li- HadrumeticUllI- Mavilum ad bestias damnasses, et sta­
tinl haee vexatio subsecuta 6St et nunc ex eadel1l caUSa interpellatio
sa.nguinis.

<1 'Und Mavilus istschwe:rlich das einzige Opfer der Verfol­
gung des Scapula geblieben, wenn unsere Ueberlieferung uns die Nen­
nung anderer Namen auoh nicht gestattet' S.188.

ö 4, S. 549: Nam et ttunc a pI'aeside legionis et a pt'aeside Mau­
retflniae vexatu.t· hoc notnen, seit gladio tenus . . ,

(I Vgl. oben Anm. 2.
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kommen also unabhängig von den Darlegungen des vorigen Ab­
schnitts zu dem gleichen Ergebniss.

Ein chronologisches Indicium der Schrift acl Scapulam, dem
bei der Datirung derselben immer mit Recht die grösste Wiohtig­
keit beigelegt wurde, ohne dass man dooh bis heute dazu gelangt
wäre, es richtig und sicher zu verstehen und zu benutzen, habe
ich einer nun zu beginnenden besonderen Prüfung vorbehalten:
ich meine die Cap. 3 S. 543 f. unter den signa imminentis ime
clei erwähnte Sonnenfinsterniss. Die Worte lauten: Nam et sol
ille -in conventu Uticensi ea:tincto paene lumine adeo portentum fuit,
ut 'non potuerit ea: m'dinario deliqteio hoc pati positt~s -in suo hy­
promate et domicilio. Es würde zu weit führen und hätte keinen
Zweck, alle die zahlreichen Versuche meiner Vorgänger, diese
Sonnenfinsterniss zu identificiren, vQrzuführen und zu erörtern 1.

Ich werde mich im Wesentlichen begnügen, gleioh das Riohtige
zu geben und die Früheren - es handelt sioh hauptsäohlioh um
Nöldeohen - nur soweit zu widerlegen, als ihre Argumente auoh
heute nooh Jemanden in die Irre führen könnten.

Zunäohst nooh einige Vorbemerkungen. In conventu Uticensi
kann nicht etwa local genommen werden 2, denn die Finsterniss
ist doch keineswegs bloss in Utica und dessen näohster Umgebung
sichtbar gewesen. Auch darf man doch nicht wohl annehmen,
dass sie, wenngleich vOl'llehmlich dort, etwa durch Zufall aus­
schliesslich dort beobachtet worden wäre. Sondern es ist zu
übersetzen: 'bei der Gerichtssitzung in Utica'. Es ist ja natür­
lioh, dass ein solohes Phänomen gerade bei einem derartigen, für
einen ganzen Sprengel der Provinz wiohtigen Act und bei der
grossen Ansammlung von Menschen, die es dort bei der Gerichts­
verhandlung in Utica beobachteten, einen besonders tiefen Ein­
druck macheu musste. Dem Christen Tertullian musste die Ver­
knUpfung heider Ereignisse um so näher liegen, wenn, was sehr
möglich wäre, gerade auch bei diesem conventttS Christenprocesse
stattgefunden hätten. Uebrigens ist für die Hauptfrage die Aus­
legung dieser vVorte nicht weiter von Gewicht. - Die Worte

1 Man vgl. darüber Nöldechen a. a. O. S. 97; 163f. undZeitsehr.
fiir wissenschaft!. Theol. 32 (1889) S. 429; auch Tissot {astes de la
proV'inee romaine d'A{'I'iqu.e S. 144.

2 VgJ. Caesar b. c. 2, 36 und Marq uardt Staatsverw. 12 476.
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e..ctincto paene lumine müssen darauf führen, dass die betreffende
Verfinsternng einen sehr bedeutenden Umfang eneichte.

Von centralen Sonnenfinsternissen, die in dem fraglichen
Zeitraum bis 214 nach Chr. für Utica in Betracht kommen kön­
nen, haben nun nach Oppo~zers Canon der l!'insternisse 1 fol­
gende stattgefunden:

197 Juli 3 (ringförmig total) 11 Zoll um Oh·53m. Nach-

mittag (wahre Zeit) Maximum ( für
204 Juli 14 (total) 1 Zoll um 4h·16ffi

• Nachmittag Utica
(wahre Zeit) Maximum ge-

207.Mai 14 (ringfö~mig) 7~/r:, Zoll um Ih·46m . Nach- rechnet2

mIttag (wahre Zelt) MaxImum
211 März 2 (total) } Die Zahlen für diese zwei Finstel'llisse
212 Aug. 14 (total) gebe ich sogleich.

Von denselben können, wie jetzt Jeder zugeben wird, nur die zwei
letzten ernstlichen .Anspru~h auf Berücksichtigung erheben. Der
Berliner Astronom Herr E K. Ginzel hat die grosse Freund­
lichkeit gehabt mir die Maximalphasen dieser zwei Verfinsterungen
und die dazu gehörigen Zeiten für Utica genau und zwar unter
Zuziehung der von ihm selbst aus den mittelalterlichen Finster­
nissen für die Mondbewegung abgeleiteten empirischen Correctio­
nen zu berechnen:

a Sonnenfinsterniss vom 2. März 211: Sonnenuntergang um
51J·37.3m. wahre Zeit. Für diesen Moment war erst ei~e Phase
'Ion 5.4 Zoll 3 . sichtbar; das Maximum der Bedeckung erfolgte
nach Sonnenuntergang, konnte also in Utica nicht mehr gesehen
werden.

b Sonnenfinsterlliss vom 14. August 212: Die grösste Be­
deckung trat 42 Minuten nach Aufgang der Sonne und zwar um
5h·55.6m• wahre Zeit ein im Betrage von 11.2 Zoll 4.

1 Denkschriften der Wiener Academie Bd. LXX.
\! Herr Gin z e I, dem ich auch diese Zahlen verdanke, schreibt

mir darüber: 'Diese Zahlen sind nur ganz roh und müssen erst durch
genauere Rechnung schärfer ermittelt werden. Ferner sind dieselben
nicht mit jenen empirischen Mondbahncorrectionen gerechnet, die ich in
meinen Untersuchungen [Sitzungsher. der Wiener Acad. Bd. LXXXIX
1884] gefunden habe'. Kellner S.18 verdankt demselben Gelehrten
eine 'scharfe' Berechnung der Finsterniss von 197: 11,01 Zoll um Oh·53m•

Nachm.
3 5.37 Zoll Ginzel bei Kellner a. a. O.
4 Ginzel bei Kellner a. a. 0.: Maximum der Verfinsterung 11.17



88 Schmidt

Ueber das Mass der Wahrnehmbarkeit beider Finsternisse
schreibt mir Ginzel nooh Folgendes: t An Auffälligkeit und Be­
deutung übertrifft selbstverständlich die von 212 Aug. 14 alle
anderen (nach Oppolzer für diesen Zeitraum oben aufgeführten),
da sie total ist und in lJtioa bei 11.2 Zoll und dem niedrigen
Stande der Sonne über dem Horizont sehr eindringlich ihre Wir­
ku;ng dargethan haben mag. Sirius, der gegen 9h . Morgens cul­
minirte, könnte bei 11.2 zon möglioher Weise scbon siobtbar ge­
worden sein. - Die Phase von 5.4 Zoll der anderen bei Sonnen­
untergang stattfindenden Finsterniss ist, obwohl sie gering scheint,
einem beobachtenden namentlich dort, wo die Sonne im
Meer zu versinken scheint, leicht bemerklich. Indessen ist in
damaligen Zeiten von einem Beobachten, d. 1. systematischen Ver­
folgen der Finsternisse nicht die Rede '. Im Uebrigen darf ich
bezUglioh Abschätzung der Verhältnisse, unter denen Sonnenfinster­
nisse im Alterthum haben auffällig werden können, auf die Aus·
fÜhrungen verweisen, die derselbe Gelehrte in der Wochensohrift
für dass. Philologie 1888 S. 216 ff. gegeben hat und bei denen
es wohlsein Bewenden haben dürfte, so wenig sie gewissen mit
allerhand Mögliohkeiten und Vermuthungen speculirenden Ohrono­
logen in den Kram passen.

Fragt man nun, welche von beiden Finsternissen auf Grund
der soeben bezeichneten Verhältnisse für die Tertullians zu halten
sei, so wird die Angabe des Schriftstellers wtincto paene lumine
unbedingt für die von 212 schwer in die Wagsohale fallen. Aber
seien wir recht vorsichtig: berücksichtigen wir die Möglichkeit
einer rhetorisohen Uebertreibung von Seiten Tertullians, die ja
allerdings, wenn es sich um die Finsterniss von 211 handelte,
eine sehr starke sein wiirde und mir kaum glaublich erscheint.
GItioklicher Weise warten der Erwägung nooh andere Momente,
die im Stande sind, auch der äussersten Skepsis den Garaus zn
machen.

Vt non potuerit (sol) w ordinario deliquio hoc pati posit1.t8
in sua hypsomate et clomicilio. Habetis ast1'ologos .• , heisst es bei
Tertnllian. Die letzte Deutung dieser Worte durch Nöldeohen,
der anoh Neulllann zu bereitwillig Glanben gesohenkt hat, findet
sich in der Zeitschl'ift für wissenseh. Theologie 32 (1889) S. 429.

Zoll um 4h '56tn., 42 Min'nten nach Sonnenaufgang. - Die Rechnungen
von Leitzmann, die Nöldechen benutzt (s. S.98 Anm. 1), sind un­
zulanglich.
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Eine Stelle in Chauoerll Canterbury Tales 10361 ff. bildet ihre
Grundlage. Sie lautet: The Zast Idus ofMarck after theyere. - I
Phebus the sonne f'lit joUf was and clere, I Fm' 1Ie was nigh his
cmaltation , In 1Jfartes face , and inkis mansion I In At'ies, the
colerike hote signe. Bei dem Tl'ailitionsprincip der astrologischen
(Wissenschaft', sagt Nöldechen, erscheine es ihm unverfänglioh,
eme so späte Quelle zu Rathe zu ziehen. Die Termini e.'l:altation
und mansion entspräohen aufs Haar den tel'tnllianischen hypsoma
und domicilium. Er habe deshalb keinen Zweifel mehr, dass die
gemeinte Verfinsternng die vom 2. ::März 211 sei.

Gegen die Benutzung der Stelle Chaucers für die vorliegende
Frage wende ich niohts ein, obgleioh es natürlich rathsamer und
dooh anoh nicht sohwer gewesen wäre, ältere und eigentliche
astrologisohe Quellen oder Hilfsmittel heranzuziehen. Aber Nöl­
deohens Auslegung verstösst eben so sehr gegen den wirklichen
Wortsmn del' St,elle wie gegen die einfachsten Elemente der Astro­
logie, Beginnen wir mit dem letzteren. Um dahinter zu kommen,
was diese Pseudowissensohaft unter hypsoma und domicilium soZis
verstand, habe ioh mich die MUhe nicht verdriessen lassen, die
ganze astl'ologische Litteratur, die die Giessener Bibliothek mir
zur Verfügung stellte, zu durchblättern und bin leioht zu dem
erwünschten Ziele gekommen. Die astrologisohen Handbücher

, und Compendien des Mittelalters und der neneren Zeit g~ben, wie
zu erwarten wa.r, auf die hier erhobene Frage einstimmige, meist
sogar wörtlioh gleichlautende AntwQrt. Ich will Dur das älteste
der von mir durohgese'henen zu W Qrte kommen lassen, den anno
1331 von Ioannes de s(J,llIoniain villa parisiensi verfassten Alcha­
bitius, von dem mir der Venetianer Druck von ::Melohior Sessll.
vom Jahre 1512 vorliegt. Da heisst es in dem Capitel de domi­
hus pZanetarum 1 fol. 2': Ä,'ies et Scorpius domus lJ{artis •. , Leo
domus SoUs •• ; und in dem Capitel de e.'l:altationibt~s planetart4m:
Sol exaltatut· in ariete: hoc est in XIX gradu eius... Also der
Widder ist nicht das Haus der Sonne, wie Nöldechen dQch an­
nehmen muss das ist vielmehr der Löwe - sondern das des

1 Eine Erläuterung der donms coelestes möge hier stehen nach
dem Ptolemaeus parm48 it~ Genethliacis iurwtus AralYi1n48 auctm'e An­
drell. Argolo Lugd, 1652 S.13: dividitur coel~sti8 figur'ct in duodccim
domicilia ct quattu,or quadrantcs, cui~!8 quilibet tria oontinet, quae voca1~t

astrcmollli aOlnus, mansiones, dodecatelnori(~. Vgl. Sext. Empir. S. 732
Bekker: .. , ~1ti1MI€v ao't"o'i<; EI<; bwbEKa /-lo{pa<; 't"ov öÄov Ka'rablEAE!V KU­
KÄOV K't"A.
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Mars. Natürlioh sagt auch Chaucer niohts anderes: his mansimt
ist Martes mansion. - Aber ich würde mir die Mühe, diese späte
Litteratur zu wälzen, haben sparen können, wenn ich gleich daran
gedaoht bätte, dass wir ja einen Zeitgenossen des Tertullian ha­
ben, bei dem wir uns über die astrologischen Anschauungen jener
Epoche Auskunft bolen können: ich meine Sextus Empiricull und
das npo~ aGTpoMTOu~ gerichtete Buoh seiner GKEnTlKa. Da fin­
den wir bereits die gleiohe Weisheit in etwa denseIhen Worten
S. 734 Bekker: OiKO~ b€ eGn KCtT' <X1JTou<; TOV<; aGTpo).o­
lOUe;;) q).(ou j.!Ev Mwv ••. , "ApEW<; Kpio<; Kai GKOpmoC;;. Und
weiter: uljJW/laTa be KaAOuG1V aGTEpWV Kai TanElVWJ.lllTa u.ll;au­
TW<;, Ta ev oie;; XaiPOUGlV ~ OAil7JV MVa/llV EXOUG1V' XaiPOlJGl
J.l€V rap EV TOte;; OljJW/J.aG1V, o).ir7Jv b€ Mvaj.!lv lXOUG1V EV To'ie;;
TanElvw/J.aG1V, oiov ftAiou fJ.€v UljJW/J.Cl Kpioe;; Kai npöc;; &.KpißE1ClV
ft EVVEaKCllbEKaT7J rOlhou /lo'ipa, ranEivw/J.Cl be TO blClj.!ETPOUV
l'lJblOV, Man hat, wie sohon früher, so auch neuerdings wie­
der, bei der Erörterung der vorliegenden Frage UljJW/J.Cl als Mit­
tagshöhe gedeutet 1: das soheitert schon daran, weil von den die-

1 Kellner a. a. O. S. 16 sagt: Hypso1lla aute1ll a TertuUiano depnif'i
Ijuasi dOl1~icilium soZis ne2ue est min~m nBque aZienwn ab t~sitata Zo­
quendi ,.ationc, neqw: opus est ad alias inte?pretationes subtiZiores confu­
gere, quod ii faciullt, qui domicilium soZis A,.ietem veZ Leonem nQtissima
signa Zoiliaci signi(ical'i 'l)oZunt, Quae opiniones sunt ft,tües nullaque ra­
tione fUltae. Ich wäre die 'Usitata loqitendi mtio kennen zu lernen,
der zufolge domicilium soUs eine Bezeichnung mr hypsoma sein soll, be-

auch auf den Nachweis, dass die Meinung, der Löwe sei hier als
der Sonne Haus bezeichnet, futüis nullaque ,.atione fuUa sei, Habetis
astl'aZogosl Kellner vernimmt diese .Mahnung Tertullians nicht. Zu­
erst sagt er selbst S. 16, es müsse eine Finsterniss gewesen sein, quaB
co te1llpm'e aeeidit, qua sol eldmini veZ summitati eoeU quam pl'oximus
(uit, quad pt tempm'e soZstiti aestivi et simul temp01'e meridiono, We-

Zeilen später aber heisst es: Ttli'tullianum Pe?' soUs hypsmna nillil
ali·u,Z iw:Ueare nisi < altitlldinell~ verticalem soZis i1J80 meridie eulminantis'
bene iam vi,lit Ruinartu.s. Während er also zuerst, wenn er sich nicht
in den Worten et si1ll!d hat, den Eierta.nz wagen zu
wollen scheint, die zwei einander ausschliessenden Erklärungen von
hypsoma zu oombinirell, entscheidet er sich dann im Handumdrehen für
die eine ohne Angabe von Ausführlioher gegen ihn zu po-
lemisiren darf ich mir ersparen, Uebrigens hat er auch seine Vor-

nicht richtig verstanden vgl. S. 17 Anm, 1. Von Nöldechens
Meinungsanderung hat er keine Kunde. Es ist sohade, dass er von
dem sohönen Material, das Ginzel ihm gespendet, nicht besseren Ge­
brauch 7,U machen verstanden hat. - Auch die Untersuohungen über
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sem Zeitraum angehörigen, für Utioa in Betraoht kommenden, er­
heblicheren Finsternissen dann nur die von 197 Juli 3'Uni} die
von 207 Mai 14 mit der tertullianischeJ;l geglichen werden könn­
ten. Aber man sieht auch aus den soeben angefiihrten Zeugnissen,
dass ülpwlla bei den Alten wie emaZtatio im Mittelalter, wo immer
es von Gestirnen vorkommt, stets bezogen wird auf deren in
längeren Perioden, nicht in jedem Tageslauf wiederkehrenden,
von ihrer eigenen Bewegung, nioht von der Erddrehung abhän­
gigen Höhestand am Himmel. Immerhin könnte es scheinen, als
ob ÜlpWllll iJAiOlJ in den angezogenen Zengnissen eine andere,
engere Bedeutung hätte als in der fraglichen Stelle TertuUians.
Denn dort bezeichnet es den Stand der Sonne gleich nach der
J!'rühlingstagundnachtgleiche, hier einen zwischen dei' Sommer­
sonnenwende und der Herbsttagundnachtgleiohe liegenden. Indess
offenbar ist der Begriff auch im weiteren Sinne auf den Sonnen­
stand der ganzen zwischen (len Aequinoctien liegenden Sommer­
zeit angewendet worden, während dann Ta1Telvwllll die andere
Hälfte des Sonnenjahreslaufes bezeiohnete 1. Das zeigt auch die

die von Tertullian ad Scap. 4. S. 646 f. erwähnten Proconsuln sind, so
weit sie Neues bringen, ganz verfehlt. Anstatt des Vigellius Saturmnus,
von dem Teetullian 3 S. 544 sagt: qui primus l~ic gladium in '008 egit,
will er uns den M. Aemilius Macer Saturninus aufreden, der 172-174
Statthalter von Numidien war. Für seine ganze Arbeitsweise bezeich­
nend ist es, dass er S. 19 Anm. 3 behauptet: Namen Vigellimwrum
(sie I) in indicibu8 C. I. L. {"ustra omniiw quac"Utw, aber auf S. 20 dann
stllber (nach Bonwetsch und Tissot) an die Inschrift erinnern muss C,
III 6183 {= 775}, die dem P. Vigellins Rains Plarius Saturninus
Atilius Braduanus C, Ancidius Tertullus leg'. Aug. von dem m'de Troc.s­
fl'!ensium gewidmet ist. Dass VIII 897L1 eine Vicellia Vigellia) Ex­
erntet vorkommt, will ich gar nicht urgiren. Die höchst wahrschein­
liche Identität jenes mit dem tertullianischell Prooonsul von
Afrika weist Kellner mit ein paar völlig unzureichenden Einwendungen
ab. Für seine Methode der Textbehalldlung ist die Art oharakteristisch,
wie er den VigeUius und Pudeus aus dem Text escamotirt. Auch das
verdient hervorgehoben zu werden, schon .an sich selbst und um die

- Festigkeit seinei' Ueberzeugungen zu kennzeichnen, dass er noch 1882
(Tertullians sämmtl. Schriften aus dem Lateinischen I S.505) ad Sca-
p~tlam um nach Ohr, ansetzte, jetzt auf 197,

1 Man vergleiche mit der Definition bei Sextus Empiricus (iJww­
,.U:I-r<:l Ta €V 01<; XafpouOIv seil. !ioT€pe<;) folgende Stelle aus einem astro­
logisohen Compendium des 16. Jahrhundert,s: 'Der Widder ist i"e (det·
Bonnen) erhöhung, darinnen si 'tat grossen getoalt, und. 'fl()cl~ grösseren
im Löwen, der ist deI' Sonnen l~a!tss'. (Immanuel Lauffs Wirkung und
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der specielleu, auf die Sonne beschränkten Angabe vorausgehende,
allgemeine Definition von ÜqJl.lJ/-Hl und T(UrElVlU/Jt1 bei Se:x:tus Em­
pirious. Und sioher ist .uud bleibt, dass zur Zeit der tertulliani­
sohen Finsterniss das Gestirn im Zeiohen des Löwen stand. ­
Damit ist es bewiesen, dass deI' Kirchenvater von der Finsterniss
des 14. Aug. 212, nicht von der des 2. :März 211 spricht. ­
Nun dal'f ioh auch nooh daran el'innern, da..'ls die Geriohtssitzungen
bei den Römern gleich nach Sonnenaufgang begannen 1, also auch
in dieser Hinsicht die günstigsten Bedingungen für die Beobach- .
tung jener Finsterniss vorhanden waren. Die SOblift ad ScapM­
lam muss also einige Zeit nach Mitte 212 verfasst sein.
Wir haben also auf einem dritten unabhängigen Weg etwa das
gleiohe, nur nooh näher präcisil'te Resultat erhalten wie auf den
zwei frtihel'en; und ein vierter, auf den sich der Leser jetzt mit
mir begeben möge, wird wiederum am Ziel mit jenen zusammen­
treffen.

In Cap. 4 S. 546 i. seines Libells ad 8capulam stellt Ter­
tullian der Grausamkeit dieses Statthaltel's rühmend die :Milde
einiger früheren gegenüber: er nennt den Cincius Severus 2, den
Vespronius Candidus s, Asper 4 und endlich Pudens ". Man hat
in ihnen bisher lauter Amtsvorgänger des Scapula erblicken zu
müssen geglaubt 6, und auch Neumanl1, der anderer Ansicht
ist, giebt zu, dass die auf ihre Aufzählung folgenden Worte:
Haec Om10w, tibi et de offici() suggeri possunt ct ab eisdetn ad·

natürliche Influenz der Planeten, Gestirn und Zeicheu, auf Grund der
Astronomei nach jeder Zeit, Jahr, und Stunden Constellation u. 8. w.
Franekfort 1564.)

1 Vgl. Gei b Gesell. des röm. Criminalproo. S. 265, besonders aber
:hfommsen l·öm. Staatsr. In 1 8. 378 Anm. 3.

l! qui Thysdri ipse dedit femedium, quomodo "esponderent chfistiani,
ut dimitti possent.

3 qui christianum quasi, tlbtnultuosum civibus IlMis satill(acere dimisit.
4 qui moeUce vexatum hominetn et statim (Zeiectum nee sacrificium

oompulit (acere ante pl'Ofcssus inter atWocatos ct a,asessofes dolere Ile in­
cidilllle Üb 1bane causam.

5 Pmiens etiam millsum acl sc c1wistianwn cum (cod. in; 00rl'. Neu- '
etogio conc~,ssione eius inteUecta dimisit scisso eodem elogio, sine

ClCcusatore negans se audit!wum hOlninem secundul1t mClndatum.
6 z. B. Waddington a. a. O. n. 167. 168; Ceuleueer essai sur

la vie et le regne de Septime Severe 1880 S. 229; Cagnat a. a. O. (8. S. 78
Anm, 3) S. 44 der Einzelausgabe u. a.
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vocatis, qui et ipsi bene{icia kabent ckristianorum, lieet acclament
quae ~Iolunt - dass diese Worte jene Annahme nahe legen I,

Aber, sagt er, dass dieser Hinweis Tertullians u nb e d ach t

sei, erkenne man schon daraus, dass Vespronius Candidus gar
nioht Proconsul von Afrika, sondern nach C. 1. L. VIII n. 8782
vielmehr legatus Augusti pro praetore von Numidien gewesen
sei. Und unter 'Pudens versteht er (mit Tissot) den Q. Servilius
Pudens, den Sohwager des Kaisers L. Verus 2, Proconsul nicht
von .Africa, sondern von Creta und Cyrenae 3 vor 166, in welchem
Jahr er das Consulat bekleidete. Nach der Provinz Creta und
Cyrenae und in tHe Zeit vor 166 gehöre also auch dei' von Ter­
tuUian angezogene Vorgang.

Allein wir werden denselben von dem Vorwurf der Unbe~

dachtsamkeit entlasten müssen. Was zunächst den Vespl'oniuB
Candidus anlangt, so hätte sich Neumann für ihn nicht auf
C. VIII 87,82 berufen sollen, denn dort' ist die Ergänzung seines
Namens durch den Raum ausgeschlossen. Vielmehr wird zu er­
gänzen sein, wie ich zu Eph. epigr. VII n. 793 bemerkt habe,
[L. A]prQnius [P';]f~. Derselbe war ausserdem schon aus Eph.
epigr. V n. 669 als Legat von Numidien bekannt, und zwar habe
ich die' letztere Insohrift vermuthungsweise der Mitte des dritten
Jahrhunderts zugewiesen. Dagegen nennt die Lambaesitaner In­
sohrift VIII 2752 allerdings den L. Vespt'on(ius .. f. ~aba]tina

Oan[didu.s Man]tua cos. [des. leg. Aug. pr. pr. leg. III Aug.). Ist
er mit dem C. III 1092 erwähnten oonsulal'ischen Legaten von;
Dacien zu identificiren, so muss er, da. jenes Amt in die Jahre
183/5·fällt 4, Numidien ungefähr um 180 verwaltet haben. Der
Vespronius Candidus, cler an der Gesandtschaft Theil nahm, die
im Auftrag des Senats 193 die Soldaten zum Abfall von Septi­
mius Severus bewegen sollte 5, ist dann weiter sehr wahrsehein~

1 a. a. O. S. 33 f. Anm. 1 vgL S. 91 Aum. 2 und 3. - Neumann
irrt, indem er die Sache so darstellt, als könne Vesprouius Caudidus
nicht Proconsulvon Africa gewesen sein, weil er Legat VOll Numidien
war. Beides scbliesst sich nicht aus. - Bei PaHu de Lessert les (astes
de la Nuntidie sous Za clomitiation "omaine Paris 1888 S. 95 n, ist tiber
Vespronius Candidus nichts zu lernen. hat nicht einmal die Ter­
tumaustelle aufmerksam gelesen.

2 Vgl. C. VIII 14852 Eph. V D. 532) und C. I. G. 11. 5883.
B Vgl. C. VIII 5354. 12291 (= Eph. V n. 298 und VII n. 95).
4 Vgl. Borghesi annali dell' istit, 1855 S. 32 oeuvres VIII 475).
Ii Vgl. hist. Aug. Did. Inl. 5; Dio 73, 17, 1.



Sehmidt

lieh dieselbe Person. Er wird eharakterisirt als vetus consula1"is
olim miliUbus invisus ob d!t1'um ct 80rdidum impedum. Dazu passt
die Bekleidung jener Aemter ja sehr wohl, sowie die Bekleidung
des Consulats etwa im Jahre 181. Dass demselben Mapn dann
unter Septimiua Beverus das Proconsulat 'von Africa zu Theil ge­
worden wäre 1, ist freilich eine nicht eben wahraeheinlicbe An­
nahme. Denn aollte der !{aiser wohl einen Mann, der sich ihm
so feindlich bewiesen llatte, zu diesem hohen Btaatsamt haben
gelangen lassen 2.? Ist Tertullians Vespronius Candidus also iden­
tiach mit dem gleichnamigen Legaten von Numidien und Daeien
und zugleich ein Amtsvorgänger des Scapula gewesen, so wird
er vor 193, genauer zwischen 183/5 und 193, das Proconaulat
von Africa verwaltet haben. Denn zwei Vespronii Candidi zu
unterscheiden, dazu wird man sich nicht leicht verstehen. Da­
gegen gegen Vermuthung wiisste ieIl keine tl"iftige Einwen­
dung 7,U machen. Dafiir spricht aber, dass die drei praesides,
die Tertullian ~tusser Vespronius in der fraglichen Stelle nennt,
bestimmt, bezw. höchst wahrsoheinlich Proconsuln von Afrio& ge­
wesen sind: von Cincius Beverns steht es aus Tertullian selbst
fest; ebenso ist es urkundlich für Pudeus bezeugt, wie wir gleich
sehen werdeu; und für Asper ist es recht wahrsoheinlich vgI.
Waddington {astes n. 168. Sollte Vespronius Candidus allein
kein Vorgänger von Scapula sein? Auch einen anderen Umstand
will ich nicht unerwähnt lassen: Asper und Pudens sind in chro'
nologischer Folge genannt; ist dies, wie wahracheinlich, überhaupt
das Princip der Aufzählung, so wiirde, wenn Tertullian mit Vea­
pronius nur einen IJegaten von Numidien meinte, das Proconeulat
des Cincius Severns noch VOl' c. 180 fallen. Es ist vielleicht
nicht gerade wahl'scheinlich, dass Tertullian so weit zuriickgreife.
... Aber wollten wir auch mit Neumann annehmen, wozu ich
mich vor der Hand nicht verstehen werde, der Vespronius Ter­
tulliana sei nicht Proconsul vou Africa gewesen, so würde man
deshalb jenem Passus des Kirchenvaters Unhedachtsamkeit kaum

1 So Liebenam die Legaten in den römischen Provinzen 8.143
vgI. 315.

II Dio sprioht sogar VOll den Gesandten als w<; oOhmpOVJ1{10VT€1;,

(!\)'rov 16,5. während hist. Aug. Did. Inl. 5 diese Rolle speciel! einem
Centurionen zugetheilt wird; jedoch hist. Aug. 8ept. 8ev. 7,4: in
curia, n:iklidit mtionem sti43cepti impel'ii causatusque est, quod ad se oeei­
dendu'ln IuUanus notas dueu!n cl1,1Jllibus miS"i,sset; 8, 3 ... amieos lulicmi
iueueatos prosC1'iptioni ac neei iledit.
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nf!.chsll,gen dürfen, denn Vorkommnisse dieser Art in Numidien
waren jenen advocati Scapulas wohl fast so gut bekannt, wie die
in der provincia prQconsularis selbst: sie durften sie auch dem
Chef als Praecedentia de officio 8uggerere.

Wir kommen nun zu Plldens. Hätte Neumann R. Cagnats
nouveZles etcplorations epigrapltiques et atY!heologiques en Tunisie

arpbives des miss. soientif. et littÜ. vol. XIV p. 1-132) Paris
1887 zu Gesicht bekommen, so würde er die Meinung, wir hätten
es bei Tertullian mit jenem Q. Servitins Pudens Zll thun, sicher
aufgegeben haben. Tertullian meint ohne Zweifel den in C. VIII
11999 Cagnat a. a. O. n. 26) erwähnten Valerills Pndens, der
der näohste Vorgänger des Soapula gewesen sein muss. Hier
greifen also die nlmentdeokten Inschriften ein, auf die ich schon
im Eingang hingedeutet hatte. Sie sind gefunden worden in Hr.
Bez in der Byzacena, der alten civitas Va,zi(alla 8arm. loh theile
zunächst die, welche den Pudens nennt, mit, so weit sie fUl' un­
sere Untersuohllng in Betracht kommt:

Signum dei tum equo., .. eu: aede vetere in lw,nc aedem mu­
nißeentia [Po Ops]tori Saturnini ß(amini8) perp(etui) faetam res
publ(ica) Vae[ita]norum permittente Valerio Pudenfe proc(onsule)
c(larissimo) v(iro) transtulil et in ba.~sil(ica) ab eodem Opstorio
ernta (? vielleicht facta) imposuit.

Können wir ermitteln, wann diese Uebertlihrung der Statue !les
Gottes aus dem alten Tempel in den neuen stattgefunden hat, so ge­
winnen wir damit zugleich ein festes Datum für die Statthalter­
sohaft des Valerills Pudens. Die Handhabe dazu bietet uns eine
andere Insohrift, in zwei Exemplaren erhalten, nnr dass das zweite
(C. VIII 12007 = Cagnat a. a. O. n. 22) unvollständig ist. Das
erste (C. 12006 = Cagnat a. a. O. n. 21) liest man zum Theil
noch heute an seiner ursprünglichen Stelle, über der Thür eines
Tempels; die ttbrigen Stücke liegen, wie die dos zweiten Exemplars,
unter den Trümmern desselben. loh lasse auch diese Inschrift
folgen, so weit es erforderlich ist:

Pro salute imp. Oaes., ... ll'l. .A.ureli Antonini l1ii felicis . • , •
AU{Justi .... pont. mau:. trib, potest X V itnp. II cos. III p. p. et
IuZi[ae] Domnae AugU-.«tae .•. matris AU{J(usti) ... totiusqus domus
divinae P. Opstorius Satu"ninus ß(amen) p(et'petuus) sac(erdos)
Mere(uri) CUm patriac Sltae Vasitanae tt'iplicata summa fl(amoni)
p(erpetui) (sestertium) VII m(ilibus) n(ummum) aedem Met'ei~rio

Sobrio pollicitu.s fuisset, ampliata liberalitate eandem aedem cum
prot~ao et at'a (eeil....... Idem iam ant{e) 1.00 Ob konorem XI
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pt{imatus) aeilem Aesculapi-o deo promissa'/n bassil(ic(J,) coh(a)erent(e)
multiplicata pee(unia) (eeU.

Es werden uns also hier zwei VOll P. Opstorius in seiner
Vaterstadt erbaute Tempel genannt. Der, zu dem die Insohriften
12006 f. gehören, ist der des Merourius Sobrius. Er ist einge­
weiht worden während der IMen tribunicia potestas des Antoni­
nus, also im Jahre 212, und zwar na.ch der Ermordung Getas im
Februar des Jahres, da die Ins9hrift wohl der Mutter des Anto-.
ninus, aber nicht seines Bruders gedenkt. Der andere Tempel
ist schon vorher gebaut und eingeweiht worden. Es fragt sich
mIn, welcher von den beiden der in C. VIII 11999 bezeichnete
sei. Denn dass Mer ein dritter gemeint sei, ist so unwahrschein­
lioh, dasB wir diese Mögliohkeit aUSBer Reohnung lassen dürfen.
Cagnat meint, die des Merourius sei die aedes nova der Insohrift .
n. 11999, und argumentirt nun weiter also: In n. 11999 heisst
P. Opstorius nur flamen perpetuu8. Diese Würde mUBS er 210
oder 211 erllalten haben, denn um ihrer Verleihung willen hat
er nach n. 12006 f. jenen Tempel des Mel'Curius errichtet, der 212
eingeweiht worden ist. Die Ueberfühl-ung des Götterbildes kann
also nur früheBtens in die Zeit 212/213 oder 213/214 fallen. Sie
etwa noch weiter vorwärts zu rücken hält Cagnat für unzulässig
mit Rücksicht auf eine bekannte Angabe des Sulpicius Severus 1,

wonach zwischen der sechsten Chl'istenverfolgung (unter Septimius
Severus) und der siebenten (der des Decius) 38 FriedenBjahre
mitten inne gelegen haben sollen. Dieses Zeugniss schliesse ich
von meiner Erörterung aus, da es dieselbe nur belasten wül-de,
ohne ihr Förderung zu bringen. Bevor ich aber weiter gehe,
muss ich die Schlusskette Cagnats noch um ein Glied erweitern.
Nach n. 11999 ist das Götterbilcl in einer offenbar mit dem neuen
Tempel verbundenen, ebenfalls von P. Opstorius gestifteten Basi­
Hell. aufgestellt worden. Wäre dieselbe schon zur Zeit der Ein­
weihung des Tempels mit diesem vel'bunden bezw. von Opstorius
gestiftet gewesen, so wiirden sie die Inschriften 12006 f. unbe­
dingt mit erwähnen, so gut wie die mit dem Tempel des Aescu­
lap zusammenhängende. Die Basiliea des Merourtempels kann
also erst nach seiner Einweihung, die wir naeh dem Obigen un­
gefahr (NBl) um die Mitte des Jahres 212 setzen dürfen, hinzu·
gekommen sein. Wir hätten also um so mehr Grund die In­
schrift n. 11999 weiter herabzurücken, sie lieber mindestens in

1 hist. sacr. II 32.
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213 als in 212 zu setzen. So wUrden wir auoh fUr Pudens Statt­
11alterschaft dieses Jal11' in Anspruch nehmen mÜssen und SOlllmla
frühestens 213/4 ansetzen dlirfen.

Diese Beweisfiihrung mag auf den ersten Blick unwider­
leglich erscheinen; sie ist es auell, wenn man ihren Ausgangs­
pun]{t zugiebt. Cagnat hat fUr seine AnnalllllC, der neue Tem­
pel der In8Qluift n. 11999 sei der des Mel'ourius, keinen Grund
angegeben: wir mllssen sie verwerfell. Wenn n. 12006/7 (uur
zwei Tempel zur Auswahl mr 11. 11999 zur Yermgung stellen,
von denen nur der eine mit einer Basilica verbunden ist (aedem
Aesculapio pfomissam bassil(ica) cQl~(a)cnmt(c) . .• fccit), 80 ist
die nächstliegende Annahme die, dass dieser, nicht der andere
in n. 11999 gemeint sei. Wir brauchen uns nicht länger auf­
zuhalten mit der Erwägung der anderen, eben dargelegten, un­
wahrscheinlichen Annahme, zumal sie zu unmöglichen, ande1'll,
siclleren Instanzen zuwiderlaufenden Ergebnissen fUhrt. Der
einzige Einwand, den man gegen jene näcllstliegende Annahme
noch! erheben.könute, wäre der, dass die Iuschrift 11999 bei den
Ruinen des Merourtempels gefunden worden sei, Danaoh empfehle
es sieh, könnte man sagen, sie auch auf diesen zu beziehen.
Alleiu das ist kein Einwand von Gewic1Jt. Der< Aescull.\lltemllel
konnte recht wohl in jenes näohster Nälle seine Stelle llaben;
in Sbitla sieht lllan z. B. noch heute die wolIlerhaltel1e1l OeUen
dreier Tempel unmittelbar neben einander stehen. Oder der
Stein, (ler n. 11999 trägt, kann versohleppt worden sein, etwa
als man in Byzantillßl'zeiten auf dßll Ruinen des Mercul'telllpels
ein Oastell zum Schutz gegen plötzliclle Ueberfälle enichtete.
Kennel' africanischer Ruineustätlen wonlen aÜcll dieser Vel'lnuthung
einen hohen Grad von Glaubliellkeit nicht abstreiten können. Wenn
aber demnach der neue Tempel der Insclll·ift n. 11999 der des
Aesculap ist, so kommen wir auch fUr aUe folgenden Glieder
der Oagnatschen Schlusskette zu andem El'gebnissen. Denn welln
der wegen seines .fi'laminats von P. Opstorius versprochene Tem­
pel im Jahre 212 geweiht worden fst, so miissell wir die Vol­
lendung des wegen des Umlecimpl'ilnats frliher (ante hoc) von
ihm errichteten Tempels einem der vorllergellenden Jahl'e zu­
weisen. Auell die Inschrift n. 11999 !tann und wird also der
Zeit vor 212 angellören, um so mehr, als die Uebertl'agung Jenes
Götterbildes doch wahrscheinlich der Einweihung des neuen Tem­
pels unmittelbar oder bald gefolgt ist. Ä her ilber 211 otler hi51Jl!­
!ltens 210 werden wir sie nicht ;"llriickvcrlegcn diirfell, da. Op'

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLVI, 7
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storins in ihr sol1On den Titel eines (l(amen) perp(etut~s) führt.
Denn dass der wegen des FIl1.minats VOll Opstorius versproohene
Tempel erllebliehe Zeit Ilach der Bekleidung desselben fertig und
geweiht worden ist nicht wahrscheinlich. Dazn kommt noch,
dass im Jall1' 209 T. Flavius Deeimus Procollsul von Afrioa ist 1,
also erst das Jahr 210 (oder 209/210) Pmlelll, frei iet. Df\­
naell lllUssen wir also Pndens Proeonslllat der Zeit 210/211,
llöchstens 209/211 zuweisen. Seapnla kann <lann 211 an seine
Stelle getl'eteu sein, wohl in der Zeit oder kurz nach der Zeit,
wo dc cor(n/(L entstand. Kam er, wie vermuthet werden darf,
aus Rom, wo Jener Soldat, dessen Hehlentllat de C01'mux feiert,
pl'Ocessirt wnnle, so brachte er vielleicht schon den Ent.,ch!uss
ollor die lnstruetion, scharf gegen die Ohristen in Africa vorzugeben,
mit. Yielleicllt führte er das Amt bis 213; wenngleich Tissots 2

Annahme, dass 216-217 Maximus (vgI. O. VIn 10026), vor
ihm Olaudius Julianus (cf. VIII 4845) Proconsul von Africa ge­
wesen sei, der Sicllerheit. ermangelt, - Wil' sehen also, dass
auch die AllfAChli.isse, die uns die neuen Inschrifttm VOll Hr. Bez
gewäl11'en, sich beste mit den Ergebnissen meiner früheren
Untersuclnmgen vereinigen und ihnen somit zur Bestätigung ge­
reichen.

Eassen wir die hauptsächlichsten Ergebnisse dieses Aufsatzes
zum Ende noch einmal zusammen, so fanden wir, dass cle corona
etwa im August oder September 211, das Libell ad Bcapulmn
aber 212, genauer nicht nur nach dem Februar, sondern sogar
einige Zeit nach (Iem 14, August worden sei. Danach
sind denn aueh die Ansätze von (le fuya um} Scorpiace zu regeln.
209 wal' T. Flavius Deeimus Proconsul von Africa, 210-211
oder aUenfl\lls 209-211 Valerius 211- etwa 213 Sca­
pula. Ftir Vespronius Candidlls ProcoDsulat ermittelten wir ge­
legentlich die J 1\111'e 183/5-193 als ungefähren Termin.

GiesseJl, .Johallneß Schmidt

Eph. V tl.40 C. VIII 1217).
:l {astes (le la 11rovince rml~. (l'Af1'ique S. 14Gff.




